
 
 Gemeinde Grosselfingen  

 

 

 
 
 
 

Nachrichtenblatt der Gemeinde Grosselfingen 
vom 24.11.2023 

 
 

 
Einladung zum Adventsmarkt 

 
Am morgigen Samstag, den 25. November 2023, veranstaltet die Gemeinde Grosselfingen 
zum fünfundzwanzigsten Mal ihren Hobby- und Adventsmarkt, zu dem wir Sie recht herzlich 
einladen. 
 
Der Hobby- und Adventsmarkt findet in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem 
Marktplatz statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuerwehr, Notarzt, Notfall: 112 
Polizei: 110 
Polizei Bisingen: 07476/94 33-0 
Krankentransport: 19 222 
 
Giftzentrale Freiburg: Tel. (0761) 1 92 40, www.giftberatung.de 
 
 
 
Telefon 116 117 
 
In ganz Deutschland gilt die Tel-Nr. 116 117 für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ohne 
Vorwahl und kostenlos. 

Feuerwehr und Rettungsleitstelle Zollernalb 

Notruf / Notdienste 

Ärztliche Bereitschaftsdienste 

http://www.giftberatung.de/


 

Wenn die Arztpraxen zu sind, helfen Ihnen die Ärzte des ärztlichen Bereitschaftsdiensts. Der 
Notdienst ist außerhalb der Sprechzeiten von Montag bis Freitag, in der Nacht, an den 
Wochenenden und an den Feiertagen über die Rufnummer 116117 erreichbar. 
 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen steht Ihnen in ganz 
Deutschland zur Verfügung. Der Anruf ist kostenlos. 
 
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern Albstadt und 
Balingen lauten an Wochenenden und Feiertagen von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr. Mobile 
Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht). Patienten, 
die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen 
aufzusuchen, werden über die 116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zuhause 
aufsucht. 
 
Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in dessen Praxis 
behandelt oder bei Bedarf aufgesucht. 
 
 
 
Kindernotfallsprechstunde  
   
Anschrift der Allgemeinen Notfallpraxis Albstadt:  
 
Allgemeine Notfallpraxis Albstadt 
Zollernalb Klinikum 
Friedrichstr. 39 
72458 Albstadt 
  
 
Änderung der Öffnungszeiten der Notfallpraxis 

 
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) muss vorübergehend die 
Öffnungszeiten der allgemeinen Notfallpraxen in Baden-Württemberg einschränken. 
Hintergrund ist ein Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG), das weitreichende 
Konsequenzen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat und daher Anpassungen an der 
Struktur erforderlich macht. Diese Änderung gilt ab 25.10.2023 und vorerst bis auf Weiteres. 

  
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Notfallpraxis auf unserer Homepage unter 
nachfolgendem Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden 
einzusehen.  
  
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung in die 
Notfallpraxis kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer 
erforderlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt werden. Bei 
medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss 
sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden. 
  
 
 
 
 
 
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe: 
Balingen - über die Kreisklinik: 07433/9092-0 
 
HNO-ärztlicher Notfalldienst an Wochenenden und Feiertagen in der HNO-Notfallpraxis am 
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, 
Tübingen 
 

Fachärztlicher Notdienst 

https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden


 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der Bereitschaftsdienst dauert von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr. An Feiertagen und 
Brückentagen dauert der Dienst von 8.00 bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. 
 
Der zahnärztliche Notfalldienst für Baden-Württemberg an den Wochenenden und an den 
Feiertagen ist unter folgender einheitlicher Notdienst-Nummer erreichbar: 
0761/12012000 
 
 
 
 
Die Telefonnummer des jeweiligen tierärztlichen Notdienstes erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Tierarztes. 
 
 
www.aponet.de 
 
kostenfreie Rufnummer Festnetz: 0800 00 22 8 33 
Rufnummer für Mobiltelefone (Kosten max. 69ct/Min): 22 8 33 
Der Apothekennotdienst gilt außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, und zwar werktags von 
18.30 Uhr bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, samstags von 12.30 Uhr bis 8.30 Uhr des 
folgenden Tages, sonntags sowie an Feiertagen von 8.30 bis 8.30 Uhr des folgenden Tages. 
 
 
Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes 
 
Tel. 0800 - 111 0 333 
Die Nummer gegen Kummer - kostenlos und anonym 
 
Ökumenische Telefon-Seelsorge - Tag und Nacht - kostenfrei 
Tel. (0 800) 111 0 111 
Tel. (0 800) 111 0 222 
 
Sozialstation St. Fidelis Bisingen-Haigerloch e. V. 
Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Telefon: 07474 /2636.Sprechzeiten finden nach telefonischer Vereinbarung statt. 
Rufbereitschaft in dringenden pflegerischen Angelegenheiten Telefon: 0175/5222113 
 
Betreuungsverein SKM Zollern 
SKM Zollern, Gutleuthausstraße 8, 72379 Hechingen 
Montag bis Freitag 08:30 bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
Telefon: 07471/933240 
 
 
 
 
 
Stromversorgung EnBW 
Telefon: 0800/3629-477 
 
Wasserversorgung 
Raible Wassertechnik 
Telefon: 07433/2701942 
 
Kabelfernsehen 
Unitymedia GmbH 
Tel. (0800) 88 88 112 
Fax. (0800) 88 88 115 
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe 

Störungen 

Seelsorge / Pflegedienste 

Apotheken Notdienst 
 

Tierärztlicher Notdienst 

http://www.aponet.de/
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe


 

zollernalb-data GmbH 
Tel. (07433) 9989 5899 
Fax: (07433) 9989 585898 
service@zollernalbdata.de 
 
 
 
 

 
Nachrichtenblatt 

 
Das nächste Nachrichtenblatt erscheint am Freitag, den 01. Dezember 2023. 
 
Redaktionsschluss ist Mittwoch, der 29.11.2023 um 15:00 Uhr. Später eingehende 
Meldungen werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
 

Öffnungszeiten des Rathauses 
 
Montag bis Mittwoch, Freitag 07:45 bis 11:15 Uhr 
Mittwochnachmittag 15:00 bis 18:00 Uhr 
und 
nach Terminvereinbarung 
 
 
 
 

     Fundsachen 
 
 Im Bürgerbüro wurde abgegeben: 
 

- Schwarzer Turnbeutel mit Inhalt 
 
 
 
 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates von Grosselfingen 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, den 29.11.2023, um 19.00 Uhr, im 
Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung, Bruderschaftsstraße 66 in Grosselfingen, lade ich 
recht herzlich ein.  
 
Von 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr Bürgerfragerunde 
 
T A G E S O R D N U N G 
 
Tagesordnung: 
 
Eröffnung und Begrüßung  
 
TOP 1 Blutspenderehrung  
 
TOP 2 Betriebsplan des Gemeindewaldes Grosselfingen für das Forstwirtschaftsjahr 
 2024 und den vorläufigen Vollzug 2022 sowie der Bericht über das 
 Forstwirtschaftsjahr 2023 

Gemeindenachrichten 

mailto:service@zollernalbdata.de


 

 
TOP 3 Gemeinsamer Flächennutzungsplan 2015 "Berichtigung des 
 Flächennutzungsplans": Kenntnisnahme der Planunterlagen 
 
TOP 4 Baugesuche 
 
 a) Dachsanierung an best. Wohnhaus, Schaffung von zusätzlichem Wohnraum im 
     Dachgeschoss 
 b) Änderungsbaugesuch zum genehmigten Bauantrag vom 24.03.2023 
     Änderung der Geschosshöhen - Erhöhung des niedrigen Pultdaches 
 c) Änderungsbaugesuch zum genehmigten Bauantrag vom 24.03.2023 
       Änderung der Geschosshöhen - Erhöhung des niedrigen Pultdaches 
 
TOP 5 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde Grosselfingen 
 
TOP 6 Verschiedenes, Bekanntgaben 
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können im Bürgerbüro nach telefonischer 
Terminvereinbarung (07476/9440-12) ab Montag, dem 27.11.2023, Einsicht in die 
Sitzungsvorlagen nehmen. 
 
Grosselfingen, den 24.11.2023 
 
gez. 
Friedrich Hubert Dieringer 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Gemeinde Grosselfingen begeht gemeinsam den Volkstrauertag, 
Feierstunde am Ehrendenkmal gemeinsam mit den Vereinen 

 
wo: Am vergangenen Samstag wurde in Grosselfingen eine Feierstunde am Ehrendenkmal 
abgehalten. Hierzu trafen sich die Bürgerinnen und Bürger aus Grosselfingen um all jenen zu 
gedenken, die durch Terror und Gewalt ihr Leben lassen mussten. In diesem Jahr gedachte 
man besonders den Toten des Angriffskrieges gegen die Ukraine und den 
Auseinandersetzungen im Nahen Osten. 
Die Feierlichkeiten wurden vom Männergesangverein Grosselfingen, gemeinsam mit dem 
Liederkranz Steinhofen, der Feuerwehr und der Jugendwehr, dem Schützenverein, dem FC- 
Grosselfingen, der Pfarrgemeinde, der Gemeindeverwaltung, den Mitarbeitern des Bauhofs, 
des Gemeinderates und vielen Bürgerinnen und Bürgern sehr gut besucht. Man traf sich am 
Ehrenmal am Rathaus. Die Mitarbeiter des Bauhofs hatten viele Kerzen am Denkmal 
aufgestellt. Diese dienten als Symbol des Friedens. Die Jugendfeuerwehr säumte das 
Ehrendenkmal mit Fackeln. Das Lichtermeer erzeugte eine ganz besondere Atmosphäre. 
Bürgermeister Friedbert Dieringer hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. Dann sang 
der Männergesangverein Grosselfingen gemeinsam mit dem Liederkranz Steinhofen unter 
der Leitung von Annekatrin Schmid das Lied „Forsche nach Gott“. Der Volkstrauertag ist ein 
Tag des Innehaltens, ein Tag der Erinnerung und der Trauer. Es wird der Opfer von Krieg 
und Gewalt gedacht.  Die aktuellen Geschehnisse auf der Welt zeigen, dass ein Krieg immer 
zu einer Katastrophe führt. Kriege hinterlassen zerstörte Städte und Länder, mehrere 
Hunderte, Tausende oder gar Millionen von Toten, unzählige Verwundete und Vermisste. 
Millionen Menschen suchen verzweifelt nach ihren Angehörigen, suchen nach sicheren 
Unterkünften, weil sie in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher sind. Familien werden 
getrennt und müssen voneinander Abschied nehmen. Träume und Hoffnungen werden 
vernichtet.  Diesen derzeitigen, sowie vergangenen Geschehnissen, an die am 
Volkstrauertag gedacht wird, wecken tiefes Leid und Trauer. Es wurde auch der unzähligen 
Opfer unter der Zivilbevölkerung gedacht, die ihr Leben verloren haben oder in Folge der 
Kriegsgeschehnisse ihre Heimat verlassen mussten. Es wurde der Männer und Frauen 



 

gedacht, die den Widerstand gegen die Diktatur mit ihrem Leben büßen mussten und 
müssen. Bürgermeister Friedbert Dieringer ging ein auf die Trauer um die Opfer der Kriege 
und Bürgerkriege, auf die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung sowie auf die 
Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren 
haben. Er gedachte auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind 
sowie an die Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in 
unserem Land. Niemand hat die Menschen gefragt, ob sie zu diesem Opfer bereit sind oder 
ob sie etwa verlangen, dass ihre Mitmenschen diese Opfer und Schrecken für sie erleiden. 
Das Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, 
und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der 
ganzen Welt. Nach diesen Worten folgte eine Schweigeminute.  
Das Motto des Volkstrauertags in diesem Jahr lautete „Frieden ist mehr als die Abwesenheit 
von Krieg“ Das heißt wahrer Friede bedarf der Verständigung und der Versöhnung, des 
gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Lösungen. Für alle ist es nun wichtig, sich aktiv 
für den Frieden zu engagieren, Vorurteile abzubauen und freiheitliche und menschenwürdige 
Lebensbedingungen dort zu erkämpfen, wo es sie nicht gibt und sie dort zu verteidigen, wo 
sie angegriffen werden. „Die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit ist eine elementare 
Voraussetzung für ein friedliches Miteinander“. Danach sang der Männergesangverein 
gemeinsam mit dem Liederkranz Steinhofen das Lied „Der gute Kamerad“.   
Während die Melodie erklang legten die Kameraden der Feuerwehr und Bürgermeister 
Dieringer einen Kranz am Ehrenmal nieder. Dazu senkten sich die Fahnen der 
Vereinsabordnungen. Friedbert Dieringer dankte allen Beteiligten die am Programm 
mitgewirkt haben insbesondere den Sängern mit der Chorleiterin Annekatrin Schmid, allen 
Institutionen und Vereinen mit den Fahnenabordnungen, sowie den Bauhofmitarbeitern. Ein 
besonderer Dank ging an die Freiwillige Feuerwehr Grosselfingen mit ihrem Kommandanten 
Rainer Knoll und seinem Stellvertreter Tobias Mössmer ebenso an die Jugendfeuerwehr.  
 

 
 
 

Foto: von links: Bürgermeister Friedbert Dieringer, stellv. Kommandant Tobias 
Mössmer,  Kommandant Rainer Knoll, 
 
  



 

 

Frostgefahr für Wasserleitungen 
 
Unzureichende oder unterlassene Vorbeugungsmaßnahmen führen bei großer Kälte immer 
wieder zu Wasserrohrbrüchen in den Gebäuden. Um auch in diesem Winter gegen 
Frostschäden gerüstet zu sein, sollten Sie folgende Ratschläge beachten: 
 
- Wasserleitungen, die im Winter nicht benötigt werden, sollten rechtzeitig vor dem ersten 

großen Frost entleert und stillgelegt werden. Die Außenhähne müssen dabei ständig 
geöffnet bleiben. 

 
- Alle anderen freiliegenden Leitungen am besten durch entsprechende Isolation (hierzu 

können Kork, Glaswolle, Sägespäne, Holzwolle, Torfmull oder Säcke benutzt werden) 
schützen oder aber das Einfrieren durch ausreichende Beheizung verhindern. 

 
- Fenster und Türen in nicht beheizbaren Räumen, in denen Wasserleitungen verlegt sind 

(Keller, Waschküche, Garage), sollten bei strengem Frost geschlossen bleiben. 
 
- Für den Frostschutz von Wasserleitungen in Gebäuden und von Wasserzählern müssen 

die Eigentümer sorgen. Ist eine Leitung eingefroren, muss sie sofort abgesperrt werden, 
damit nach dem Auftauen kein Wasserschaden entstehet. Die eingefrorene Leitung sollte 
nur durch Fachfirmen aufgetaut bzw. repariert werden. 

 
- Vorsorglich weisen wir noch darauf hin, dass Wasserverluste und Schäden an 

Wasseruhren, die durch mangelnden Schutz vor Frost entstehen, nach den 
Bestimmungen der Wasserabgabesatzung zu Lasten des Wasserabnehmers gehen. 

 
 
 
 

Verkehrsbeeinträchtigungen  
 
 
Bereich Schlosskellerweg, Bubenhofenweg, Schmiedegasse, Mühlgäßle, Bettwiesenstraße 
 
In der Zeit vom 21.10.2023 bis 15.12.2023 kommt es im Bereich Schlosskellerweg, 
Bubenhofenweg, Schmiedegasse, Mühlgäßle, Bettwiesenstraße aufgrund Verlegung von 
Telekommunikationskabeln durch die Firma LAT Strecken – und Gleisbau GmbH zu einer 
Gesamtsperrung.  
 
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
 
 
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
 
   
25.11.2023 Adventsmarkt 
 
26.11.2023 Kleintierzuchtverein Herbstfest mit kleiner Tierschau um 10:00 Uhr 
 
 
 

Abfallkalender 
 
Grünabfall-Sammlung: 
Dienstag, 28. November 2023 
 
Abfuhr Restmüll- und Biotonne und 
Abfuhr Restmüll-Tonne 1100 l 
Montag, 04. Dezember 2023 
Montag, 18 Dezember 2023 
 
Papiertonne 
Mittwoch, 20. Dezember 2023 
 
Gelber Sack 
Freitag, 01. Dezember 2023 
 
 
Kühlgeräte und Bildschirmgeräte (Monitore, Fernseher) bis max. 50 Kg 
Freitag, den 22. Dezember 2023 
Bitte abzuholende Geräte bis Donnerstag, 14. Dezember 2023 im Bürgerbüro, Telefon 
07476/9440-10 anmelden. 
 
 
Hinweis: 
Wir bitten um Beachtung, dass die Geräte am Sammeltag ab 06:00 Uhr bereitgestellt werden 
müssen. Ferner müssen die angemeldeten Geräte am Straßenrand aufgestellt werden. Dem 
Unternehmer ist es nicht gestattet, private Höfe und Einfahrten zu befahren oder Geräte aus 
Vorgärten zu tragen. Falls die Geräte nicht in der als Adresse angegebenen Straße stehen, 
sondern "um die Ecke" oder am Hintereingang eines Hauses, so sollte dies bei der Anmeldung 
angegeben werden. 
 
Kühlgeräte, Fernseher und Monitore können Sie zu den normalen Öffnungszeiten auf der 
Kreismülldeponie Hechingen abgeben. 
 
Öffnungszeiten Wertstoffzentrum Bisingen, Hechinger Straße 79 
Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr 
Samstag 09:00 bis 12:00 Uhr 
 
Treten Probleme bei der Müllentleerung auf oder haben Sie sonstige Fragen in Sachen 
Müllabfuhr, dann wenden Sie sich direkt an die Abfallberatung beim Landratsamt 
Zollernalbkreis, Telefon 07433/92-1381 oder 92-1371. 
 
 
 

Termine 



 

 
 
 
 

 
Bebauungsplan „Bisinger Wasen“ 

 
- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB – 

 
Am 25.10.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Grosselfingen in seiner öffentlichen 
Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans sowie den Entwurf der örtlichen Bauvorschriften in 
der Fassung vom 09.08.2023 mit Änderungen gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 
3 Absatz 2 BauGB beschlossen.  
 

1. Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich am südlichen Siedlungsrand der Gemeinde Grosselfingen 
innerhalb der Ortslage. Nördlich angrenzend verläuft die Landesstraße L 391 mit sich daran 
anschließenden Gewerbe- (Motorradhändler, Tankstelle) und Wohnbauflächen innerhalb 
eines Mischgebiets. Östlich unmittelbar und südlich nach einer größeren Freifläche befindet 
sich das bestehende Gewerbegebiet „Rieden III“. Westlich grenzen gemischte Bauflächen 
u.a. mit Wohnbebauung an. Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens 
mit einer Gesamtfläche von 0,57 ha beinhaltet die Flurstücke 8626 i.T. (L 391, Bisinger 
Straße), 7, 8 und 9. Der exakte räumliche Geltungsbereich ist der untenstehenden  
Plandarstellung zu entnehmen. 
 

 
 

2. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Ansiedlung eines Lebensmitteleinzelhandels zur wohnortnahen Grundversorgung 
geschaffen werden. 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 

 



 

3. Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren 

Die Voraussetzungen des „beschleunigten Verfahrens“ nach § 13a BauGB werden erfüllt. 
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung  und die 
zulässige Grundfläche ist kleiner als 20.000 Quadratmeter. 
Durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet. 
Darüber hinaus bestehen keine Anhaltspunkte einer Beeinträchtigung der Schutzgüter aus § 
1 Absatz 6 Nr. 7b BauGB, denn durch den Bebauungsplan werden weder Vorhaben, die 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen, noch Natura 2000 Gebiete (FFH- oder 
Vogelschutzgebiete) betroffen..  
Außerdem sind keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten. 
Das Bebauungsplanverfahren wird daher im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. 
 
Hinweise zu den Vorschriften des Umwelt- und Naturschutzes: 
Gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Absatz 3 Satz 1 BauGB wird von  

 der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, 

 dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und  

 der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, nach § 3 
Absatz 2 Satz 2 BauGB, 

 der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB sowie 

 der Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) nach § 4c BauGB 
 abgesehen.  
 

4. Öffentlichkeitsbeteiligung 
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  
Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus  

 zeichnerischem Teil, 

 Textteil,  

 örtlichen Bauvorschriften und  

 Begründung inklusive Anlagen (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
Verträglichkeitsanalyse Imakomm Akademie, Schalltechnische Untersuchung)  

wird in der Zeit vom 27.11.2023 bis einschließlich 12.01.2024 im Internet unter 
https://www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html 
veröffentlicht. 
In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, sowie die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten und sich zu den Planungen äußern.  
 
Es wird auf folgendes hingewiesen: 

 Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben 
werden. 

 Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (Mailadresse: 
kuricini@grosselfingen.de); sie können bei Bedarf aber auch schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift bei der Gemeinde Grosselfingen, Abteilung Bauamt, 
Bruderschaftsstraße 66, 72415 Grosselfingen während der üblichen Dienststunden 
oder nach Terminvereinbarung abgegeben werden. 

 Stellungnahmen sollten die volle Anschrift des Verfassers bzw. der Verfasserin 
enthalten. 

https://www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html
mailto:kuricini@grosselfingen.de


 

 Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planunterlagen bei der 
Gemeinde Grosselfingen, Abteilung Bauamt, Bruderschaftsstraße 66, 72415 
Grosselfingen während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Der Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung informiert: 
 

Sitzung der Verbandsversammlung 
 

Am Montag, den 04. Dezember 2023, 18.00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses 
Hechingen, Marktplatz 1, 72379 Hechingen, eine öffentliche Sitzung der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung 
statt. Ich darf Sie hierzu herzlich einladen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Philipp Hahn 
Verbandsvorsitzender 
 
Tagesordnung: 
 
1.   Bericht der Schulleitung 
2.  Stellungnahme zum GPA-Bericht 
3. erneut: Eröffnungsbilanz 2019; Feststellungsbeschluss 
4.   Jahresrechnung 2022   
5.    Haushaltsplanung 2024; Erlass der Haushaltssatzung 
6.  Inventurvereinfachungsverfahren 
7.  Annahme einer Spende    
8.   Anmerkungen und Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotline für Flüchtende aus der Ukraine 
 
Neben dem Informationsangebot auf der Webseite des Ministeriums, insbesondere mit 
wichtigen Fragen (FAQ) zu Flüchtenden aus der Ukraine hat das Ministerium der Justiz und 
für Migration auch eine telefonische Hotline eingerichtet. Diese ist mit russisch und 
ukrainisch sprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt, werktäglich zwischen 8:30 
und 17:00 Uhr, unter der Rufnummer 0800 70 22 500 erreichbar. 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt Zollernalbkreis 

Schule und Kindergarten 



 

Das Landratsamt Zollernalbkreis - Landwirtschaftsamt - informiert: 
 

Vortrags- und Diskussionsabend im Landwirtschaftsamt Balingen zum Thema 
„Wertstoff Pferdemist“ 

 
Das Landwirtschaftsamt Zollernalbkreis lädt in Zusammenarbeit mit dem Pferdezuchtverein 
Zollernalb zu einem Vortrags- und Diskussionsabend mit dem Titel “Wertstoff Pferdemist“, 
ein.  
Die Lagerung und Verwendung von Pferdemist gerät immer mehr in den Fokus. Der 
Ausbringungszeitraum für den Festmist wird durch die Düngeverordnung deutlich 
eingeschränkt, was eine längere Lagerkapazität erfordert. Daneben wird der Pferdemist 
angesichts hoher Düngemittelpreise immer wertvoller und so gilt es den Wertstoff Pferdemist 
möglichst sinnvoll einzusetzen.  
Frau Madeline Meyer vom Haupt- und Landesgestüt Marbach beleuchtet in ihrem 
Forschungsprojekt die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Pferdemist, unter 
besonderer Berücksichtigung von Lagerkapazität, Nährstoffverfügbarkeit und 
Arbeitswirtschaft.  
Unter anderem werden die Möglichkeiten der Kompostierung von Pferdemist im Lager und 
im Stall, der Einsatz des Pferdemistes als Substrat für die Biogasanlage und die 
Unterstützung des Rotteprozesses des Mistes durch Rottebeschleuniger beleuchtet.  
Im Anschluss informiert das Landwirtschaftsamt Zollernalbkreis noch über die gesetzlichen 
Bestimmungen im Umgang mit dem Pferdemist, sowie zu den baulichen 
Rahmenbedingungen in Bezug auf die Lagerung des Mistes.  
Die Veranstaltung findet am Montag den 04.12.2023 um 19:00 Uhr, im Besprechungsraum 
des Landwirtschaftsamtes (Achtung! nicht im Landratsamt) Zollernalbkreis, Balingen, Robert-
Wahl-Straße 7, statt.  
Für Rückfragen unter steht Fr. Pfriender 07433/92-1946 zur Verfügung. Anmeldungen bis 
zum 30.11.2023 unter 07433/92-1941 oder unter landwirschaftsamt@zollernalbkreis.de.  
 
 
 
 
 

Einladung zur 95. Vortragstagung des Landwirtschaftlichen Versuchsringes 
Balingen – Rottweil zum Thema „Der Boden, Grundlage unserer 

Landbewirtschaftung“ 
 
Die Versuchsringtagung findet am Freitag, 8. Dezember 2023 von 09:30 bis ca. 13:00 Uhr 
statt. 
Die Veranstaltung wird als Hybridveranstaltung durchgeführt: in Präsenz im großen 
Sitzungssaal des Landratsamtes Balingen, Hirschberg Str. 29, 72336 Balingen und online 
als Web-Meeting. Eine Anmeldung für die Teilnahme per Webex-Zugang ist unter 
folgendem Link möglich: https://www.terminland.de/landkreis-rottweil. Nach der Anmeldung 
erhalten Sie die Zugangsdaten per E-Mail. Für die Teilnahme in Präsenz ist keine 
Anmeldung erforderlich. 
 
Herr Rudolf Stöffler wird die Veranstaltung eröffnen. Der integrierte Pflanzenschutz mit 
aktuellen Rechtsgrundlagen ist der erste Themenschwerpunkt. Anschließend wird Herr Dr. 
Ulrich Hampl vom Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio Stiftung Schweiz die Grundlagen der 
Bodenfruchtbarkeit im Ackerbau vertiefen. Nach einer kurzen Pause wird Herr Bernhard 
Köder von der Karner Düngerproduktion GmbH die Grundlagen der Nährstoffdynamik im 
Boden erklären und die unterschiedlichen Analyseverfahren, die Kationenaustauschkapazität 
und Säuren im Boden gegenüberstellen. Herr Christian Lorenz von Trelleborg Agri Germany 
wird unter dem Thema „Druck lass nach“, Reifentypen, Druckregelung und ihre Auswirkung 
auf den Boden erläutern. Zum Abschluss moderiert Herr Christoph Stober die Diskussion zu 
den Themen des Vormittages. Im Anschluss kann im Hirschgulden ein gemeinsames 
Mittagessen eingenommen werden.  

mailto:landwirschaftsamt@zollernalbkreis.de


 

Die Veranstaltung ist als 2-stündige Fortbildung für die Sachkunde im Pflanzenschutz 
anerkannt.  
 
An alle Landwirtinnen, Landwirte und interessierte Personen ergeht herzliche Einladung. 
 
 
 
 
Das Landratsamt Zollernalbkreis - Umwelt und Abfallwirtschaft, Abfallberatung - informiert: 
 
 

An alle Haushalte im Zollernalbkreis: Abfallkalender für 2024 wird verteilt 
 

 
 
 
Der Abfallkalender für das Jahr 2024 liegt vor. Verteilt wird die praktische Übersicht zwischen 
dem 28. November und dem 9. Dezember 2023 von der Deutschen Post an alle Haushalte 
im Zollernalbkreis. 
 
Die Verteilung findet in teiladressierter Form statt. Das bedeutet, dass auf jedem Kalender 
die Adresse mit Ort, Straße und Hausnummer aufgedruckt ist. Damit soll vermieden werden, 
dass Briefkästen übersehen oder falsche Abfallkalenderversionen verteilt werden. 
 



 

Wer dennoch keinen Kalender erhalten hat, kann sich ab dem 11. Dezember 2023 beim 
Landratsamt unter den Rufnummern 07433/92-1371, -1381, -1382 oder -1321 melden. Im 
neuen Jahr sind die Abfallkalender zudem bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
erhältlich. 
 
Ab Mitte Dezember ist der elektronische Abfallkalender 2024 auf der Homepage des 
Landratsamtes unter www.zollernalbkreis.de online einseh- und abrufbar. Die Abfuhrtermine 
kann man sich auf den persönlichen Kalender übertragen. In der App „ABFALL ZAK“, die mit 
Smartphone und Tablet genutzt werden kann, sind die Abfuhrtermine für 2024 ebenfalls ab 
Mitte Dezember verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Elterntreff informiert: 

Der Elterntreff macht eine kleine Pause und findet ab Januar 2024 wieder statt. 
Fragen hierzu beantwortet Frau Oesterle unter "elterntreff@bisingen.de" gerne. 

 
 
 
Das Zollernalb Klinikum gGmbH informiert: 
 

 
Zollernalb Klinikum bietet Kurse für junge Eltern zum Thema „Babys erster 

Brei 
 

 
 

Allgemeines 
 

http://www.zollernalbkreis.de/
mailto:elterntreff@bisingen.de


 

Die Umstellung auf den ersten Brei wirft bei den Eltern viele Fragen auf. Die kostenlosen 
Kurse rund um das Thema Beikost klären Fragen wie zum Beispiel „Wann ist der richtige 
Zeitpunkt Beikost in den Speiseplan des Kindes zu integrieren?“ oder „Wann darf das Baby 
essen und trinken?“. Außerdem werden auch praktische Tipps vermittelt, wie die 
Nahrungsumstellung des Kindes von Milchnahrung auf feste Nahrung problemlos gelingen 
kann.  
Elvira Kalbacher (Diätassistentin, Ernährungsberatertin DGE, BeKi-Referentin der 
Landesinitiative Bewusste Kinderernährung) klärt diese und viele weitere Fragen mit den 
teilnehmenden Eltern. 
 
Der ca. 90-minütige Online-Kurs findet im Rahmen der Landesinitiative Bewusste 
Kinderernährung am 29.11.2023 um 19 Uhr statt. 
 
Um eine rechtzeitige Anmeldung wird gebeten unter der E-Mail: 
elvira.kalbacher@zollernalb-klinikum.de. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen 
Link für die Teilnahme.  
 
 
 
 
 
 

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg informiert: 
 
 
 

 
 

 
Vorhofflimmern - Eine tückische Volkskrankheit 

 
Welche Prävention und Therapie gibt es bei Vorhofflimmern? Diese und andere 
Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum. Veranstalter ist die vhs 
Hechingen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
(KVBW).  
Vorhofflimmern tritt so häufig auf, dass man von einer Volkskrankheit spricht. Fast zwei 
Millionen Menschen in Deutschland leiden an dieser Herzrhythmusstörung, die zwar nicht 
unmittelbar lebensbedrohlich ist, aber schwere Folgekrankheiten mit sich bringen kann. Die 
Wahrscheinlichkeit zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter, Männer trifft es häufiger als 
Frauen.  
Vorbeugung und frühzeitige Behandlung sind entscheidend. Dieser Vortrag wird über die 
Gefahren des Vorhofflimmerns und die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten informieren.  
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. 
  
Termin: Dienstag,   28.11.2023, 19.00 – 21.00 Uhr  
Veranstaltungsort:   Hohenzollerisches Landesmuseum - Foyer  

Schloßplatz 5, 72379 Hechingen  
Eintritt:  3,00 Euro - Anmeldung erforderlich unter: Tel. 07471/5188, 

vhs@vhs-hechingen.de oder www.vhs-hechingen.de  
 
Es referiert Dr. med. Bernd Stekeler, Facharzt für Allgemeinmedizin, Hechingen 
 
 Alles Gute – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg  
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Die KVBW vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts über 23.500 Mitglieder (Ärzte, 
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) in 
Baden-Württemberg. Sie gestaltet und sichert die medizinische Versorgung für die ge-
setzlich Versicherten in Baden-Württemberg, schließt Verträge mit den gesetzlichen 
Krankenkassen, kümmert sich um die Fortbildung ihrer Mitglieder und die Abrechnung der 
Leistungen. Mehr unter www.kvbawue.de 
 
 
 
 
 

 
Die Agentur für Arbeit informiert: 
 

Kurzprofil für LinkedIn und Indeed - Wir präsentiere ich mich kurz und 
knackig? 

 
Workshop in der vhs Hechingen für Frauen  
Am 06. Dezember von 9:00 bis 11:30 Uhr gibt es in Raum 103 (gelber Hauseingang) der 
Volkshochschule (vhs) Hechingen in der Münzgasse 4/1 Tipps für Frauen zu Kurzprofilen auf 
verschiedenen Internetplattformen. Dr. Ulrike Landmann von der Kontaktstelle Frau und 
Beruf Neckar-Alb arbeitet in dem Workshop mit den Teilnehmerinnen anhand verschiedener 
Aufgaben ihre Kompetenzen heraus und gibt einige technische Tipps. Daraus entsteht ein 
lesefreundliches digitales Profil, sei es für eine Initiativbewerbung, die Vorbereitung auf ein 
Vorstellungsgespräch oder die Verwendung auf LinkedIn und Indeed. 
 
Zum Workshop ist bis spätestens 29. November eine Anmeldung per E-Mail an Frau Rebhan 
unter Balingen.BCA@arbeitsagentur.de oder an die Fachbereichsleitung der vhs unter 
leitung@vhs-hechingen.de erforderlich.  
 
Der Workshop ist der Abschluss der Veranstaltungsreihe " Neustart - Wiedereinstieg - 
Umorientierung", die Liane Rebhan, Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit 
Balingen, in Kooperation mit der vhs Hechingen aufgelegt hat. Er richtet sich in erster Linie 
an Frauen, die sich beruflich umorientieren, neu Fuß fassen oder nach der Familienphase 
wieder ins Berufsleben einsteigen möchten. Weitere Informationen und den Flyer zur 
Veranstaltungsreihe gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-
ort/balingen/veranstaltungsreihen-frauen. 
 
 
Hinweis: 
Wenn Präsenzunterricht aufgrund höherer Gewalt nicht möglich ist, wird gewechselt zu 
Onlineunterricht mit Zoom. Hierzu muss kein Programm installiert werden. Zugangsdaten 
werden ggf. nach der Anmeldung versandt. 
 
 
 
 
 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau informiert: 
 

Selbsthilfe wichtig für Menschen mit Behinderung 
 
Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember 
weist die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auf 
ihre Unterstützung der Selbsthilfeeinrichtungen hin. 
 
Finanziell, aber auch ideell, wird von ihr die Arbeit der Selbsthilfegruppen, -organisationen 
und -kontaktstellen gefördert. Weitere Informationen gibt es unter 
www.svlfg.de/selbsthilfefoerderung. Denn besonders Menschen, deren Leben nachhaltig 

http://www.svlfg.de/selbsthilfefoerderung


 

durch eine seelische, geistige oder körperliche Behinderung geprägt ist, brauchen Hilfen, die 
weit über einen Arztbesuch hinausgehen. Hier setzt die Arbeit der Selbsthilfeeinrichtungen 
ein. Sie bieten Betroffenen und ihren Angehörigen viele Vorteile und entlasten mit ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit die Versichertengemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen.  
Vor allem der Austausch unter Betroffenen ist wichtig und ein wesentlicher Bestandteil der 
Selbsthilfe. Daneben haben sich die Gruppen aber auch Lobby-Arbeit zum Ziel gesetzt. So 
gibt es Landesverbände, die die Interessen der Betroffenen zum Beispiel gegenüber der 
Politik vertreten oder in Gesprächen mit Vertretern der Ärzteschaft Wege suchen, damit eine 
enge Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen mit Behinderung möglich wird.  
Damit Selbsthilfe funktioniert, übernehmen Kontaktstellen die Koordinierung, sie sind erste 
Anlaufstelle in Fragen um die Selbsthilfe. Die Mitarbeiter dort beraten interessierte Menschen 
über die Möglichkeiten und Grenzen der Selbsthilfe. Außerdem unterstützen sie bei der 
Suche nach Gleichbetroffenen, vermitteln Kontakte und geben Hinweise auf professionelle 
Versorgungs- und Beratungsangebote. 
 
 
 
 
 
 
 

s Deutsche Rote Kreuz informiert: 
 

 
Das Deutsche Rote Kreuz informiert: 
 

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 

 
DRK-Tanz „Tanz mit – bleib fit“ am 27.11.2023 in Albstadt-Ebingen. Alle 14 Tage von 
15.00 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-Forum Albstadt, Sonnenstr. 54. Es werden kein Paartanz, 
sondern einfache Kreis- und Blocktänze sowie meditative Tänze getanzt. Die Teilnehmer 
haben viel Spaß an der gemeinsamen Bewegung. Interessierte, auch DRK-Nichtmitglieder, 
sind jederzeit herzlich willkommen! Kommen Sie vorbei und „schnuppern“ Sie eine Stunde 
kostenlos. Wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 
07433/9099843 oder per E-Mail: elvira.bruenle@drk-zollernalb.de. 

 
 
Neue Kurse im Eltern-Baby-Programm (ElBa)  
Babys wie Eltern bringen eine Fülle von Entwicklungsfähigkeiten mit. Das Ziel des ElBa-
Kursprogrammes besteht darin, diese Potentiale während des ersten Lebensjahres des 
Kindes zu stärken. In der geschützten Atmosphäre der ElBa-Gruppen finden Eltern und ihre 
Babys Zeit und Raum für Austausch, Gemeinsamkeit, Entspannung, Spielanregungen und 
Unterstützung für die neue Lebenssituation in der Familie. 
 
Für Babys 3-6 Monate ab 01.12.2023 immer freitags 8:45-10:00 Uhr in Albstadt-Ebingen 
Für Babys 3-6 Monate ab 08.12.2023 immer freitags 10:15-11:30 Uhr in Balingen  
Für Babys 6-9 Monate ab 08.12.2023 immer freitags 8:45-10:00 Uhr in Balingen  
 
Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich. Kosten: 89,00€ für 10 Einheiten a 75 Minuten.  
Anmeldung unter 07433 / 90 99 13 oder über die Homepage drk-zollernalb.de 
 
DRK-Hausnotruf 
Der Hausnotruf bewährt sich bereits seit über 30 Jahren und ist seit 2005 zertifiziert durch 
den TÜV Süd. 
Jetzt bieten wir Ihnen auch Sicherheit für unterwegs:  

Deutsches Rotes Kreuz 



 

Der Mobilruf bietet nicht nur Sicherheit für zu Hause, sondern aufgrund einer Satelliten-
Ortung auch Sicherheit für unterwegs. Mit modernster Kommunikationstechnik und einem 
24-Stunden-Notfallmanagement Ihrer DRK-Notrufzentrale sind Sie nur einen Knopfdruck von 
schnellstmöglicher Hilfe entfernt. Mit dem neuen Mobilruf erreichen Sie uns immer, auch 
unterwegs mit Ortungsfunktion deutschlandweit. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 oder per E-Mail: 
hausnotruf@drk-zollernalb.de. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Handwerkskammer Reutlingen informiert: 
 
Die Handwerkskammer Reutlingen informiert: 
 

Freie Lehrstellen im Landkreis Zollernalb für 2023/2024 
 

Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbildung krisensichere 
Zukunftsperspektiven für den Start in die berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2023 
noch 223 Lehrstellen in 156 Betrieben und für das Jahr 2024 bereits 399 Lehrstellen in 243 
Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind über 275 Praktikumsplätze ausgeschrieben. 
 
Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt aus:  
Für das Ausbildungsjahr 2023 sind aktuell noch 58 Lehrstellen in 34 Betrieben 
ausgeschrieben und schon 58 Ausbildungsplätze in 39 Betrieben für 2024  (www.hwk-
reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind außerdem 86 Praktikumsplätze 
veröffentlicht. 
 
Für 2024 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die meisten Auszubildenden in folgenden 
Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 5 Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und 
Klimatechnik,3 Autofachwerker/-innen, 1 Automobilkaufmann/-frau, 1 Bäcker/-in, 1 
Baugeräteführer, 3 Beton- und Stahlbetonbauer, 3 Elektroniker, 1 Fachverkäufer/-in im 
Lebensmittelhandwerk, Bäckerei, 1 Fleischer,  3 Gerüstbauer,  3 Kaufmann/-frau für 
Büromanagement, 1 Klempner, 1 Konditor, 1 Kraftfahrzeugmechatroniker, 7 Maler- und 
Lackierer, 8 Maurer, 1 Mechatroniker für Kältetechnik, 3 Metallbauer, 5 Stuckateur, 1 
Technischer Systemplaner/-in und 3 Tischler.  
 
 
 
  

Handwerkskammer Reutlingen 
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FC Grosselfingen 1910 e.V. 
 
 
Spielberichte: 
 

 
 

 
SGM TSV Nusplingen/TSV Obernheim - FC Grosselfingen 3:0 (0:0)  
 
Beide Teams hatten Drangphasen mit guten Möglichkeiten. Die längeren Drangphasen hatte 
unser FCG, doch wurden die Torchancen nicht in Tore umgemünzt. Der Gastgeber zeigte 
sich in der zweiten Halbzeit mit starken ersten 15 Minuten hellwach und machte binnen 4 
Minuten zwei Tore. Durch die Effizienz vor dem Tor brachten sich die Nusplinger auf die 
Siegerstraße. Doch erst mit dem 3:0 nach einem Eckball in der 85. Minute war die Partie 
entschieden. Davor drückte unser FCG auf den Anschlusstreffer. Durch die 
Kaltschnäuzigkeit kein unverdienter Heimsieg, doch war hier deutlich mehr drin für unseren 
FCG.  
 
Der Spielverlauf:  
1. Halbzeit:  
Nach vielleicht 3-4 Minuten des Abtastens gehörte die Anfangsphase unserem FCG. Gegen 
den Ball agierten die Kicker vom Alten Berg abgeklärt und souverän. Im eigenen Ballbesitz 
erspielte man sich mehrere gute Möglichkeiten. Die erste gute Gelegenheit hatte Finn Schoy 
mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Maik Dehner. Leider ging das Leder aus kurzer 
Distanz, aber spitzem Winkel, knapp am Tor vorbei.  
Kurz darauf, nach einem Maik-Dehner-Standard, hatte Fabio Pflumm nach 
Kopfballverlängerung von Andi Dehner die Chance zur Führung. Doch auch hier fehlten nur 
wenige Zentimeter. Nur wenige Augenblicke später hatte Fabio eine Schusschance, als er 
kurz vor dem 16er frei zum Schuss kam. Leider ging das Leder knapp über das Tor.  
In der Folge wurde die Partie etwas offener, doch blieb unser FCG etwas 
spielbestimmender. Eine Torchance mit extrem viel Potential hatte der Gastgeber nach ca. 
25 Spielminuten. Nach einem Konter geriet der Querpass vor dem FC-Tor zu lange, sodass 
die mögliche Großchance leichtfertig verpuffte.  
Eine noch bessere Chance, die wohl beste zur Führung, hatte aber wieder unser FCG. Nach 
einer Flanke von Mario Pflumm war es erneut Finn Schoy der am zweiten Pfosten lauerte. 
Nachdem er die Flanke mit der Brust verarbeiten und am Torspieler vorbei bugsieren konnte, 
hatten schon viele den Torschrei auf den Lippen. Doch in letzter Sekunde wurde das Leder 
von der Linie ins Seitenaus geklärt (38′).  
 
2. Halbzeit:  

Vereinsnachrichten 
 



 

Man sah in den ersten 45 Minuten, dass der Lauf unseres FCGs nicht von ungefähr kommt. 
Selbst beim Tabellenzweiten war man der Führung näher und man kam den hoch gelegenen 
Trauben nahe. Doch diese Trauben gerieten nach dem Seitenwechsel binnen 4 Minuten in 
eine gefühlt unerreichbare Höhe. Mit zwei sehr konzentrierten und guten Angriffen konnte die 
SGM sich mit 2:0 in Front setzen. Der erste Treffer fand nach Flanke und Nachschuss den 
Weg ins Tor (49′). Der zweite Treffer resultierte nach einem Foulspiel im 16er und dem 
verwandelten Strafstoß (53′).  
In dieser Phase der Partie hatte zunächst der Gastgeber Oberwasser und wirkte im nun im 
eigenen Ballbesitz deutlich sicherer als im ersten Durchgang. Doch diese Phase konnte 
unser FC durchbrechen und die Partie nach ca. 60 Minuten wieder ausgeglichen gestalten. 
Viele gute Möglichkeiten im Umschaltspiel unseres FCGs wurden durch Fehlpässe wieder 
leichtfertig hergegeben. Doch trotzdem blieben unsere Männer dran.  
Die erste dicke Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatte Maik Dehner per Freistoß aus 
zentraler Position. Der Schlussmann der heimischen Elf konnte den gut geschossenen 
Freistoß jedoch von der Linie kratzen (73′). Doch die wohl beste Chance zum 
Anschlusstreffer wurde uns vom Unparteiischen verwehrt. Wie so oft war es Florian Buck, 
der den Abwehrspielern enteilt war und nur mittels Foul kurz vor dem Tor im 16er gestoppt 
werden konnte. Ein eindeutiger Strafstoß, den der Schiedsrichter jedoch nicht geben wollte. 
Während der längeren Behandlungszeit des gefoulten Flo, waren die Proteste der FC-
Spieler nachvollziehbar. Die Erklärung des Unparteiischen, die Aktion nicht gesehen zu 
haben, war für unsere Kicker sehr enttäuschend. Man stellte sich die Frage, wo man bei 
solchen entscheidenden Aktionen sonst hinschaut. Für unsere fleißigen Kicker natürlich 
bitter, doch Fehler, egal von wem, gehören eben auch dazu.  
Nach dem nicht gegeben Elfmeter kam nur wenige Zeigerumdrehungen später die bittere 
Entscheidung zum 3:0 für die Nusplinger. Ein Eckball und ein wuchtiger Kopfball mündeten 
zum dritten SGM-Treffer und letztlich zum Heimsieg.  
Für unseren FCG ein schmerzlicher Tag. Man war über weite Phasen der Partie gleichwertig 
oder oft sogar besser im Spiel als der Tabellenzweite. Leider konnten die eigenen 
Torchancen nicht genutzt werden. Hinzu kommt, dass dem Gastgeber starke 15 Minuten und 
einem Eckball zum Sieg reichten. 
 
Vorschau  
 
Sa., 25.11. | 12:30 Uhr: SGM FC Wess./FV Bisi.II/FCG II - FC Hechingen II (in Wessingen)  
 
Nach einer bitteren Niederlage in letzter Minute bei der Reserve des 
Stetten/Salm./Melchingen/usw. ist auf dem Wessinger Rasen die zweite des FC Hechingen 
zu Gast. Die Gäste mischen munter mit unter den eigentlichen Aufstiegsfavoriten und stehen 
mit 36 Punkten auf einem sehr guten 4. Tabellenplatz. Somit ist an diesem Tag eine 
besonders gute Leistung erforderlich, um etwas Zählbares einzufahren. Spielbeginn ist am 
morgigen Samstag um 12:30 Uhr auf dem Rasen in Wessingen. Das Team hofft auf eure 
Unterstützung.  
 
 
So., 19.11. | 14:30 Uhr: FCG - Spfr. Bitz  
 
Nachdem unsere FC-Kicker letzten Sonntag ein gutes Spiel beim Tabellenzweiten ablieferte, 
jedoch schmerzlich verlor, folgt nun auf heimischen Rasen der drittplatzierte - die Spfr. Bitz. 
In der Hinrunde musste man sich mit 2:1 geschlagen geben. Dies gilt es nun wieder gut zu 
machen auf dem heimischen Alten Berg. Das erste Heimspiel der Rückrunde ist zugleich 
auch das letzte Heimspiel im Jahr 2023. Daher hoffen wir noch einmal, dass viele und noch 
mehr von euch den Weg auf den Alten Berg finden und unser Team zum Sieg anfeuern. 
Spielbeginn ist am Samstag um 14:30 Uhr. Anschließend wird das Sportheim bis ca. 17:00 
Uhr offen haben. Ab dann verlagern wir das Zusammensein auf den Marktplatz, auf dem der 
Grosselfinger Adventsmarkt ist. Der beste Tagesablauf lautet also womöglich: 12:30 Uhr 
Wessinger Fußballplatz die SGM unterstützen - 14:30 Uhr Alter Berg unseren FCG anfeuern 
- nach dem Spiel auf einem Getränk ins Sportheim und anschließend auf den Marktplatz. Ein 
stabiler Tag - wir freuen uns darauf.  
 



 

Alle Infos zu unserem FC Grosselfingen gibt’s wie immer auf unserer Homepage 
www.fcgrosselfingen.de. Oder hier per QR-Code zur Startseite: 
 
 
 

 
 
 
 

Kleintierzuchtverein Grosselfingen e.V. 
 
Der Kleintierzuchtverein veranstaltet am 26.11.2023 sein diesjähriges Herbstfest mit kleiner 
Tierschau. Hierzu laden wir Sie herzlich ein. 
Wir starten um 10:00 Uhr mit dem Frühschoppen. Für das leibliche Wohl bieten wir ab 11:00 
Uhr unseren Mittagstisch und nachmittags Kaffee und Kuchen an.  
Das Glücksrad läuft ebenfalls mit vielen Preisen. 
 
 

 
 
 
 

Schützenverein Grosselfingen 1909 e.V. 
 

Wöchentliches Training: 
Mittwoch 18:30 Uhr Training mit dem Luftgewehr für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 
unter sachkundiger Anleitung eines geschulten Jugendtrainers. 
Freitag 18:00 Uhr Training mit dem Luftgewehr für Mitglieder oder interessierte Erwachsene. 
  
 
 
 

 
VdK Rangendingen 

 

Sozialverband VdK feiert im Advent 
 
Unsere traditionelle und beliebte Advents-Weihnachtsfeier wollen wir am 3. Adventssamstag, 
16. Dezember 2023 ab 14:00 Uhr, im Gasthaus "Rössle" miteinander feiern. Unsere 
traditionelle Tombola wird wieder geboten werden, auch hoffen wir, dass unser VdK-Nikolaus 
mit seinem Knecht Ruprecht vorbeischaut. Wir freuen uns darauf einen besinnlichen 
Nachmittag miteinander zu verbringen. 
 
Über euer zahlreiches Kommen würde sich die Vorstandschaft sehr freuen 
 
 
 

 
 
 
 



 

CDU Ortsverband Bisingen/Grosselfingen 
 
Am vergangenen Samstag beim 79. Landesparteitag hat Thomas Strobl nach 12 Jahren 
CDU-Landesvorsitz den Staffelstab weitergegeben. Die über 340 anwesenden Delegierten 
haben mit 91,5 % dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel zum neuen CDU-
Landesvorsitzenden gewählt. Herrn Hagel, der neuen Generalsekretärin Nina Warken und 
dem neuen Landesvorstand übermitteln wir herzliche Glückwünsche und wünschen viel 
Erfolg in den politischen Entscheidungen!  
Die Frauen-Union Zollernalb lädt ein zu einem Veranstaltungsabend zum Thema „Job und 
Familie – Kinderbetreuung heute und in der Zukunft?“ am Mittwoch, 29. November 2023 um 
19.00 Uhr in die Hohenzollernhalle – kleiner Saal, Hauptstraße 15, 72406 Bisingen. Eine von 
den vielen unverzichtbaren Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Job und Familie ist auch, 
dass die Eltern gute, bedarfsgerechte, verlässliche und qualitative 
Kinderbetreuungsangebote vorfinden.  Wir wollen dafür eine Öffentlichkeit herstellen und den 
aktuellen Stand zusammen mit unseren Experten von der Agentur für Arbeit, vom 
Landesverband für Kindertagespflege, jeweils einer Vertreterin aus dem Tagesmuttermodell, 
der Kindertagesbetreuung, der Kernzeitbetreuung und Elternvertreterinnen beleuchten.                                                                                                                                           
Der CDU-Stadtverband Hechingen lädt ein zu seiner diesjährigen Hauptversammlung am 
heutigen Freitag, 24. 11.2023 um 18.00 Uhr im Hotel-Restaurant Brielhof, Auffahrt Burg 
Hohenzollern/B 27 in 72379 Hechingen. 

 


